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Regeste

Anordnung einer verkehrspsychologischen Eignungsabklärung (RRB Nr. 1413 vom 18.
Oktober 2011)

Erwägungen

E. 2
Mit der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde können gemäss § 45 Abs. 1 lit. a und b VPO
Rechtsverletzungen einschliesslich Überschreitung, Unterschreitung oder Missbrauch des
Ermessens sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts gerügt
werden. Die Beurteilung der Angemessenheit ist dem Kantonsgericht dagegen - abgesehen
von hier nicht vorliegenden Ausnahmefällen - untersagt (§ 45 Abs. 1 lit. c VPO).

E. 3
Umstritten ist, ob die Anordnung der verkehrspsychologischen Fahreignungsabklärung des
Beschwerdeführers zu Recht erfolgte. Soweit der Beschwerdeführer beantragt, es sei von
jeglichen anderen Massnahmen abzusehen, geht dieses Begehren über den Streitgegenstand
des vorliegenden Verfahrens hinaus, weshalb darauf nicht einzutreten ist. 4.1 Der
Beschwerdeführer rügt zunächst eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Er macht geltend,
dass ihm mit Schreiben der Polizei vom 25. Februar 2011 zwar das rechtliche Gehör
hinsichtlich der vorgesehenen verkehrspsychologischen Eignungsabklärung eingeräumt
worden sei. Allerdings sei in diesem Schreiben nicht begründet worden, weshalb diese
einschneidende Massnahme angeordnet werden solle. Der abstrakte Hinweis auf ein
Ereignis vom 30. Mai 2010 könne in diesem Zusammenhang nicht genügen. Obschon er in
der Folge von der Möglichkeit des rechtlichen Gehörs Gebrauch gemacht habe, sei in der
Verfügung der Polizei keinerlei Diskussion der erhobenen Einwände erfolgt und es fehle
somit eine rechtsgenügliche Begründung. Die Polizei habe auch nicht beachtet, dass er im
Jugendstrafverfahren das erste Einvernahme-protokoll vom 16. Oktober 2010 als formell
nicht korrekt zustande gekommen und deshalb unverwertbar bemängelt habe. Der
Regierungsrat habe bei der Entscheidfindung ebenfalls lediglich auf die polizeiliche
Einvernahme, nicht jedoch auf die Einvernahme der Jugendanwaltschaft abgestellt. Auch
alle weiteren Beweismittel, welche der Beschwerdeführer zur Dokumentierung einer guten
charakterlichen Entwicklung ins Recht gelegt habe, seien nicht berücksichtigt worden.
Weder seien seine Minderjährigkeit zur Zeit der Tat, sein marginaler Tatbeitrag als blosser
Gehilfe noch sein ansonsten ungetrübter strafrechtlicher Leumund im vorinstanzlichen
Entscheid berücksichtigt worden. 4.2 Der Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 29 Abs.
2 BV verlangt, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung
Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus
folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Dabei ist es nicht
erforderlich, dass sie sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und



jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den
Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass
sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller
Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen
wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten
lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_284/2010
vom 29. Oktober 2010 E. 2.1.2; BGE 136 I 229 E. 5.2 mit Hinweisen). 4.3 Dem
Beschwerdeführer wurde mit Schreiben der Polizei vom 25. Februar 2011 das rechtliche
Gehör zur vorgesehenen Anordnung einer verkehrspsychologischen Eignungsabklärung
eingeräumt. Darin wurde ausgeführt, dass aufgrund des Vorfalls vom 30. Mai 2010
abgeklärt werden müsse, inwieweit sich seine charakterliche Fahreignung entwickelt habe
und er Gewähr biete, dass er als Motorfahrzeugführer die Vorschriften beachten und auf die
Mitmenschen Rücksicht nehmen werde und in welchem Mass die
Aggressionshemmschwelle und Frustrationstoleranz ausgebildet sei. Dem
Beschwerdeführer wurde eine 10-tägige Frist gesetzt, sich zur vorgesehenen
Eignungsabklärung zu äussern. Mit begründeter Stellungnahme vom 14. März 2011
beantragte er, es sei auf die Anordnung jeglicher Administrativmassnahmen zu verzichten.
Mit Verfügung vom 15. März 2011 ordnete die Polizei die strittige verkehrspsychologische
Eignungsabklärung an. Zur Begründung führte sie aus, gestützt auf die Anzeige über das
Ereignis vom 30. Mai 2010 werde die Fahreignungsbegutachtung des Beschwerdeführers
im Sinne der Verkehrssicherheit als notwendig erachtet, da der Verdacht der
charakterlichen Nichteignung bestehe. Zudem verwies sie auf den Strafbefehl der
Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft vom 16. Februar 2011. Mit gleichentags ergangenem
Schreiben bestätigte die Polizei dem Beschwerdeführer den Eingang seiner Eingabe vom
14. März 2011 und teilte ihm mit, dass gestützt auf das Ereignis vom 30. Mai 2010 und
seinen Aussagen in der Einvernahme zur Sache an einer verkehrspsychologischen
Eignungsabklärung festgehalten werde. Der Regierungsrat legte seinerseits im
angefochtenen Entscheid ausführlich dar, weshalb er die verkehrspsychologische
Eignungsabklärung des Beschwerdeführers als gerechtfertigt erachte. 4.4 Den
Anforderungen an das rechtliche Gehör wurde damit entsprochen. Zwar hat die Polizei ihre
Verfügung vom 15. März 2011 lediglich summarisch begründet. Es gehen daraus jedoch die
wesentlichen Gründe hervor, auf welche sie ihren Entscheid stützte. Dass sich die
Vorinstanzen nicht mit sämtlichen Vorbringen des Beschwerdeführers einlässlich
auseinandersetzten, soweit sie diese nicht als entscheidrelevant erachteten, stellt sodann
noch keine Verletzung der Begründungspflicht dar. Sowohl die Polizei als auch der
Regierungsrat konnten sich zulässigerweise auf die für den Entscheid wesentlichen
Gesichtspunkte beschränken. Ebenso wenig liegt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs
darin begründet, dass die Vorinstanzen im vorliegenden - die Abklärung der charakterlichen
Eignung des Beschwerdeführers betreffenden - Administrativverfahren dessen Aussagen
anlässlich der polizeilichen Einvernahme berücksichtigten. 5.1 In materieller Hinsicht
macht der Beschwerdeführer geltend, dass für die Anordnung einer
verkehrspsychologischen Eignungsabklärung Zweifel an der charakterlichen Eignung
vorliegen müssten. Solche seien nach der Praxis des Bundesgerichts bei unbelehrbaren
Personen, welche im Strassenverkehr eine Rücksichtslosigkeit an den Tag legten, obschon
sie bereits mehrfach sanktioniert worden seien, gegeben. Demgegenüber sei er noch nie als
Lenker eines Fahrzeugs negativ im Strassenverkehr in Erscheinung getreten. Zwar sei die
Tat als solches nicht zu beschönigen, sie müsse jedoch als einmaliger Burschenstreich



angesehen werden, bei welchem er passiv teilgenommen habe und wegen Gehilfenschaft
schuldig gesprochen worden sei. Eine solche einmalige Gehilfenschaft zu einem
Strassenverkehrsdelikt könne nicht als Basis für die angeordnete Massnahme dienen. Die
Vorinstanz habe nicht nur seine Minderjährigkeit und blosse Gehilfenschaft
unberücksichtigt gelassen, sondern auch seine Geständigkeit, Kooperation und Reue im
Jugendstrafverfahren nicht zur Kenntnis genommen. Würde man die Hürde für die
charakterliche Nichteignung derart tief ansetzen und bereits bei einer einmaligen
Gehilfenschaft zu einer Verkehrsregelverletzung jeweils eine verkehrspsychologische
Eignungsabklärung anordnen, so müsste man einen grossen Teil der
Verkehrsteilnehmenden zu einer psychologischen Abklärung schicken. Eine solche
Handhabung des Administrativmassnahmenrechts entspreche aber weder der
bundesgerichtlichen Praxis noch wäre sie verhältnismässig. Für die marginale Teilnahme an
einem einmaligen "Nachtbubenstreich" würde er vielmehr in einem unverhältnismässig
starken Mass sanktioniert. 5.2 Der Regierungsrat erwog im angefochtenen Entscheid, die
vorsätzlichen Widerhandlungen des Beschwerdeführers vom 30. Mai 2012 liessen darauf
schliessen, dass er sich der Gefahren, die mit dem Führen eines Motorfahrzeuges verbunden
sind, nicht bewusst sei oder ihm die Fähigkeit oder der Wille fehle, diesen Gefahren
Rechnung zu tragen. Diese Einschätzung erhärte sich aufgrund der Aussagen des
Beschwerdeführers anlässlich der Befragung durch die Polizei sechseinhalb Wochen nach
der Tat. Die vorsätzlichen, schwerwiegenden Verkehrsregelverletzungen und die
Bagatellisierung derselben liessen ein charakterliches Defizit des Beschwerdeführers
vermuten und die charakterliche Eignung des Beschwerdeführers zum Führen von
Motorfahrzeugen sei ernsthaft zu bezweifeln. Es rechtfertige sich daher grundsätzlich, den
Beschwerdeführer einer verkehrspsychologischen Eignungsabklärung zu unterziehen. Unter
dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit sei eine Person zur Untersuchung an einen
Vertrauensarzt oder eine von der kantonalen Behörde bestimmte Spezialuntersuchungsstelle
zu weisen, wenn sie nach ihrem bisherigen Verhalten nicht Gewähr biete, als
Motorfahrzeugführer die Vorschriften zu beachten und auf die Mitmenschen Rücksicht zu
nehmen. Solche Zweifel könnten naturgemäss bereits anhand weniger Anhaltspunkte
bestehen; die Untersuchung diene der Erhärtung oder Widerlegung jener Hinweise. Die
Schwelle zur Anordnung einer ärztlichen Untersuchung liege somit niedriger als jene zum
vorsorglichen Entzug des Führerausweises, wo ernsthafte Bedenken an der Fahreignung
bestehen müssten. 5.3 Eine Grundvoraussetzung für die Erteilung des Führerausweises ist
die sog. Fahreignung. Mit diesem Begriff werden die körperlichen und geistigen
Voraussetzungen, ein Fahrzeug im Strassenverkehr sicher lenken zu können, umschrieben.
Die Fahreignung muss grundsätzlich dauernd vorliegen (vgl. BGE 133 II 384 E. 3.1).
Führerausweise dürfen gemäss Art. 14 Abs. 2 lit. b des Strassenverkehrsgesetzes (SVG)
vom 19. Dezember 1958 nicht erteilt werden, wenn der Bewerber nach seinem bisherigen
Verhalten nicht Gewähr bietet, dass er als Motorfahrzeugführer die Vorschriften beachten
und auf die Mitmenschen Rücksicht nehmen wird. Umgekehrt wird nach Art. 16d Abs. 1 lit.
c SVG der Führerausweis einer Person auf unbestimmte Zeit entzogen, wenn sie auf Grund
ihres bisherigen Verhaltens nicht Gewähr bietet, dass sie künftig beim Führen eines
Motorfahrzeugs die Vorschriften beachten und auf die Mitmenschen Rücksicht nehmen
wird. Hierfür bestehen Anzeichen, wenn Charaktermerkmale des Betroffenen, die für die
Eignung im Verkehr erheblich sind, darauf hindeuten, dass er als Lenker eine Gefahr für
den Verkehr darstellt. Für den Sicherungsentzug aus charakterlichen Gründen ist die
schlechte Prognose über das Verhalten als Motorfahrzeugführer massgebend. Die Behörden



dürfen gestützt hierauf den Ausweis verweigern oder entziehen, wenn hinreichend
begründete Anhaltspunkte vorliegen, dass der Führer rücksichtslos fahren wird. Die Frage
ist anhand der Vorkommnisse (unter anderem Art und Zahl der begangenen
Verkehrsdelikte) und der persönlichen Umstände zu beurteilen; in Zweifelsfällen ist ein
verkehrspsychologisches oder psychiatrisches Gutachten anzuordnen (vgl. Urteil des
Bundesgerichts 1C_98/2007 vom 13. September 2007 E. 4.1 mit Hinweisen). 5.4 Die
Anordnung einer verkehrsmedizinischen oder -psychologischen Untersuchung ist ein Mittel
zur Sachverhaltsfeststellung (vgl. René Schaffhauser , Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, Bern 1995, S. 431). Gemäss § 9 Abs. 1 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes Basel-Landschaft (VwVG BL) vom 13. Juni 1988 ermittelt
die Behörde den Sachverhalt von Amtes wegen. Sie kann sich dabei unter anderem
Gutachten als Beweismittel bedienen (§ 9 Abs. 3 lit. e VwVG BL). Vor Anordnung eines
Sicherungsentzugs muss die zuständige Behörde in jedem Fall von Amtes wegen die
persönlichen Verhältnisse des Betroffenen abklären. Das Ausmass der notwendigen
behördlichen Nachforschungen, namentlich die Frage, ob ein Gutachten eingeholt wird,
richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls und liegt grundsätzlich im pflichtgemässen
Ermessen der Entzugsbehörde (vgl. BGE 120 Ib 305 E. 4b; BGE 133 II 384 E. 3.1). Die
Anordnung einer Eignungsabklärung setzt immerhin hinreichende Anzeichen dafür voraus,
dass die Fahreignung fehlen könnte (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_248/2011 vom 30.
Januar 2012 E. 3.2). Die Behörde hat bei ihrem Entscheid den Anspruch auf rechtliches
Gehör zu gewährleisten und im Hinblick auf den Eingriff in die persönliche Freiheit, der
mit einer Fahreignungsabklärung verbunden ist, den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu
wahren (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_328/2011 vom 8. März 2012 E. 2.3). 5.5 Der
Leitfaden "Verdachtsgründe fehlender Fahreignung" der Expertengruppe
Verkehrssicherheit des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation (Leitfaden) vom 26. April 2000 nennt Kriterien, die bei den
Administrativbehörden der Kantone eine Fahreignungsuntersuchung auslösen sollen. Der
fragliche Leitfaden ist unter Mitwirkung der Schweizerischen Gesellschaft für
Rechtsmedizin, der Vereinigung für Verkehrspsychologie, der Konferenz für
Administrativmassnahmen der Vereinigung der Strassenverkehrsämter sowie des
Bundesamts für Strassen entstanden (vgl. Ziffer I.1. des Leitfadens). Er ist für die
Verwaltungs- und Gerichtsbehörden nicht verbindlich, liefert jedoch Hinweise auf
auffällige Verhaltensweisen, die im Hinblick auf die Fahreignungsprüfung dienlich sein
können (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6A.38/2003 vom 12. August 2003 E. 4). Im
Leitfaden werden Verdachtsgründe fehlender Fahreignung bzw. Sachverhalte, welche bei
der Administrativbehörde Handlungsbedarf indizieren, aufgeführt. Dabei werden unter
anderem "charakterliche Defizite" als Verdachtsgrund genannt und es werden verschiedene
Sachverhalte aufgeführt, die einen Verdacht auf mangelnde Fahreignung wegen
verkehrsrelevanter charakterlicher Defizite begründen. Darunter fallen das vorsätzliche
Herbeiführen einer schweren konkreten Verkehrsgefährdung, das Vorliegen von drei
polizeilich registrierten Unfällen oder Verletzungen, die zu einer Administrativmassnahme
führen, innert rund zwei Jahren, strafbare Handlungen, die auf Rücksichtslosigkeit
schliessen lassen sowie Aggressivität/Verlust der Selbstkontrolle (vgl. Ziffer II.6. des
Leitfadens). Der Leitfaden stellt somit im Wesentlichen auf den Schweregrad des Delikts
einerseits sowie die Anzahl Delikte mit einem minimalen Schweregrad ab (vgl. Jacqueline
Bächli - Biétry , Indikation von Fahreignungsbegutachtungen aus verkehrspsychologischer
Sicht, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2009, St. Gallen 2009, S. 44). 5.6 Das



Bundesgericht hat die Anordnung einer verkehrspsychologischen Begutachtung
verschiedentlich in Fällen, in denen in kürzeren zeitlichen Abständen wiederholt
Verkehrsregelverletzungen begangen wurden, geschützt (vgl. BGE 125 II 492 E. 3; Urteile
des Bundesgerichts 6A.15/2000 vom 28. Juni 2000 E. 4; 6A.38/2003 vom 12. August 2003
E. 4). Darüber hinaus kann unbestrittenermassen auch ein einziges Vorkommnis Anlass für
die Anordnung einer verkehrspsychologischen Untersuchung geben, wenn es
schwerwiegender Natur ist. In der Lehre wird argumentiert, dass bei einzelnen, sehr
schweren Überschreitungen der Geschwindigkeitslimiten, beispielsweise über 100 km/h
innerorts, in den meisten Fällen eine verkehrspsychologische Untersuchung angezeigt sei,
wobei die Umstände der Tat (Uhrzeit, Verkehrsaufkommen) und die Motive angemessen zu
berücksichtigen seien (vgl. Jacqueline Bächli - Biétry , a.a.O., S. 47 f.). 5.7 Die vorliegend
strittige Anordnung einer verkehrspsychologischen Eignungsabklärung erfolgte aufgrund
der Verurteilung des Beschwerdeführers wegen Gehilfenschaft zu einer groben
Verkehrsregelverletzung sowie seiner Aussagen anlässlich der polizeilichen Einvernahme.
Damit gestützt auf dieses einmalige Vorkommnis eine verkehrspsychologische
Eignungsabklärung gerechtfertigt ist, muss wie bereits dargelegt eine gewisse Schwere des
Delikts vorliegen. Diese Voraussetzung kann in Bezug auf die Widerhandlung des
Beschwerdeführers vom 30. Mai 2010 als erfüllt gelten. Gemäss den Feststellungen des
Strafbefehls vom 16. Februar 2011 war das Fahrzeug, als es von der Radar-Kamera erfasst
wurde, bei Dunkelheit und starkem Regen, ohne Scheibenwischer und mit gedämpftem
Scheinwerferlicht zweimal mit stark übersetzter Geschwindigkeit (99 km/h sowie 103 km/h
anstatt der zulässigen 50 km/h) innerorts unterwegs. Dabei musste es gestützt auf die
Radarauswertung mindestens zwei andere Fahrzeuge mit massiv überhöhter
Geschwindigkeit gekreuzt haben. Die strittige Widerhandlung bestand mithin in einer
massiven Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit innerorts, welche zu einer
erheblichen, mindestens abstrakten Gefährdung der Verkehrssicherheit führte. Die
erwähnten Umstände der Tat und das Motiv, sich unerkannt von der Radaranlage blitzen zu
lassen, fallen dabei erschwerend ins Gewicht. Der Beschwerdeführer nahm an der
fraglichen Widerhandlung entgegen seinen Ausführungen nicht nur passiv teil. Zwar wurde
er lediglich - aber immerhin - der (psychischen) Gehilfenschaft zu einer schweren
Widerhandlung schuldig erklärt. Aus den Erwägungen des Strafbefehls der
Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft vom 16. Februar 2011 geht jedoch hervor, dass
hinsichtlich der strittigen Widerhandlung durchaus auch mittäterschaftliches
Zusammenwirken hätte angenommen werden können. Der Umstand, dass der
Beschwerdeführer nicht als Lenker auftrat, sondern sich während der Fahrt als Mitfahrer im
Fonds des Fahrzeugs befand, kann vor diesem Hintergrund nicht wesentlich zu seinen
Gunsten gewürdigt werden. Entsprechend lässt sich nicht beanstanden, wenn der
Regierungsrat diesem Umstand keine entscheidende Bedeutung beigemessen hat, wie er in
seiner Vernehmlassung an das Kantonsgericht ausführt. Dasselbe muss hinsichtlich der
geltend gemachten Minderjährigkeit des Beschwerdeführers sowie des Umstands, dass er
abgesehen von der einmaligen Widerhandlung vom 30. Mai 2010 bis anhin nicht negativ im
Strassenverkehr aufgefallen ist und ihm die in den Akten befindlichen Unterlagen zu seiner
Berufsbildung eine gute Sozial- und Selbstkompetenz bescheinigen, gelten. Angesichts der
Schwere des vorliegend in Frage stehenden Delikts und der vom Beschwerdeführer in
diesem Zusammenhang an den Tag gelegten Rücksichtslosigkeit konnten die Vorinstanzen
ungeachtet dieser Umstände zulässigerweise von Zweifeln an der charakterlichen Eignung
des Beschwerdeführers als Motorfahrzeugführer ausgehen. Sie bewegten sich jedenfalls im



Rahmen des ihnen zustehenden Ermessens und wahrten den Grundsatz der
Verhältnismässigkeit, wenn sie auf einer verkehrspsychologischen Eignungsabklärung des
Beschwerdeführers bestanden. Die Beschwerde ist demnach abzuweisen, soweit darauf
eingetreten werden kann.

E. 6
Gemäss § 20 Abs. 1 VPO ist das Verfahren vor dem Kantonsgericht kostenpflichtig. Die
Verfahrenskosten umfassen die Gerichtsgebühren und die Beweiskosten und werden in der
Regel der unterliegenden Partei in angemessenem Ausmass auferlegt (§ 20 Abs. 3 VPO).
Vorliegend sind die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 500.-- dem unterlegenen
Beschwerdeführer aufzuerlegen. Die Parteikosten sind gestützt auf § 21 Abs. 1 VPO
wettzuschlagen. Demgemäss wird e r k a n n t : 1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit
darauf eingetreten werden kann. 2. Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 500.-- werden
dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von
Fr. 500.-- verrechnet. 3. Die Parteikosten werden wettgeschlagen. Präsidentin
Gerichtsschreiber
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